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Die Kollegstufe in Bayern bereitet Sie umfassend auf ein Studium an der 
Universität oder den Eintritt ins Berufsleben vor. Dennoch ist es in Zeiten 
eines beschleunigten Wandels der Lebens- und Arbeitswelt unverzichtbar, 
dass Sie darüber hinaus zu lebenslangem Lernen bereit und in der Lage 
sind. Deshalb ist es wichtig, dass Sie bereits jetzt über den Rahmen des in 
der Schule Angebotenen und Geforderten hinaus selbstständig arbeiten 
lernen und Ihren Wissens- und Erfahrungshorizont erweitern. Im Zuge der 
Globalisierung werden Internationalität und interkulturelle Kompetenz 
neben Ihrer mathematisch-naturwissenschaftlichen, sprachlichen, gesell-
schaftswissenschaftlichen und musischen Grundbildung zunehmend an 
Bedeutung gewinnen.

Anhand der Neuauflage dieser Informationsschrift können Sie sich mit den 
derzeit geltenden Bestimmungen für das Kurssystem und die Abiturprüfung 
im Einzelnen vertraut machen. Dies wird Ihnen – neben den erforderlichen 
Informationen durch Ihre Schule – die Wahl und Planung für die Kursphase 
und damit den Weg zur Abiturprüfung 2009 erleichtern. 

Für die vor Ihnen liegende Zeit wünschen wir Ihnen alles Gute und viel 
Erfolg.

München, im Juli 2006

Liebe Schülerinnen und Schüler,

vor Ihnen liegt die letzte Etappe Ihrer schulischen Laufbahn am Gymnasium. 
Nach 11 Schuljahren im gewohnten Umfeld des Klassenverbands treten 
Sie in den Jahrgangsstufen 12 und 13 in die Kursphase der Oberstufe ein. 
Dieser Übergang bietet Ihnen die Chance, im Rahmen des Angebots Ihrer 
Schule und unter Beachtung bestimmter Pflichtbindungen durch die Wahl 
zweier Leistungskursfächer und einer Reihe von Grundkursfächern per-
sönliche Schwerpunkte zu setzen, ohne dass jedoch die Vermittlung einer 
breiten Allgemeinbildung vernachlässigt wird. In den beiden kommenden 
Jahren ist es besonders wichtig, dass Sie engagiert und zielstrebig all Ihre 
Energie darauf verwenden, Ihre Schullaufbahn erfolgreich abzuschließen, 
denn damit legen Sie einen wesentlichen Grundstein für Ihre persönliche 
und berufliche Zukunft.

Vorwort

Siegfried Schneider
Bayerischer Staatsminister
für Unterricht und Kultus

Karl Freller
Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium  
für Unterricht und Kultus
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Die vorliegende Broschüre dient der Information der Schüler  
in der Oberstufe des Gymnasiums. Sie ersetzt nicht die einschlägigen  
Paragraphen der Schulordnung für die Gymnasien in Bayern.

Der Inhalt der Broschüre kann unter folgender Adresse  
als PDF-Datei heruntergeladen werden:  
http://www.km.bayern.de/km/kollegstufe/index.html
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	 Voraussetzung für ein rasches Vertraut-
werden mit den neuen Begriffen und für 
das Hineinwachsen in die Arbeitsbedin-
gungen der Kursphase der Oberstufe ist, 
dass die Informations- und Beratungs- 
möglichkeiten voll genutzt werden. Für  
die Beantwortung von Fragen sind in  
erster Linie die an der Schule tätigen  
Oberstufenbetreuer zuständig, daneben 
die Fachlehrer und der Beratungslehrer.

	 In jedem Aufsichtsbezirk eines Ministerial- 
beauftragten ist eine zentrale Beratungs-
stelle eingerichtet. Den dort tätigen  
Schulberatern liegt auch eine Übersicht 
der Kurse vor, die an den einzelnen  
Gymnasien ihres Bezirks in den vergan-
genen Jahren angeboten wurden bzw. im 
aktuellen Schuljahr angeboten werden.  
Die Anschriften und Telefonnummern 
der staatlichen Schulberater können 
beim Beratungslehrer erfragt werden. Sie 
sind auch im Internet unter der Adresse 
www.schulberatung.bayern.de verfügbar.

	 Welche Leistungskurse im aktuellen Schul-
jahr an den Gymnasien eingerichtet sind, 
ist auch auf der Homepage des Kultus- 
ministeriums (Adresse siehe Seite 4) über 
die Datenbank »Leistungskurse in Bayern« 
zu erfahren.

Wer informiert und berät?Die Oberstufe des Gymnasiums
	 Die Einrichtung der neu gestalteten  

Oberstufe des Gymnasiums ist von der  
Ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-
land (KMK) am 7. Juli 1972 vereinbart 
worden. Zuletzt wurde diese Vereinbarung 
am 16. Juni 2000 fortgeschrieben.

	 Die rechtsverbindliche Form der Oberstufe 
ist in Artikel 9 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichts- 
wesen (BayEUG) und in der Schulord-
nung für die Gymnasien in Bayern (GSO) 
festgelegt.

Ziele der Oberstufe

	 Das Gymnasium vermittelt die vertiefte 
allgemeine Bildung, die für ein Hochschul-
studium vorausgesetzt wird; es schafft 
auch zusätzliche Voraussetzungen für 
eine berufliche Ausbildung außerhalb der 
Hochschule (Art. 9 Abs. 1 BayEUG).

	 Die Oberstufe des Gymnasiums ist vor 
allem auf zwei Hauptziele gerichtet:

	Die vertiefte allgemeine Bildung soll  
durch Grund- und Leistungskurse ge- 
sichert werden. Dieses Ziel kann nur durch 
eine angemessene Breite des Grundkurs-
programms und durch einen verbindlich  
vorgeschriebenen Mindestkanon von 
Fächern verwirklicht werden.

	Die Studierfähigkeit des Oberstufen- 
schülers soll durch die wissenschafts- 
propädeutische Arbeit in Grund- und 
Leistungskursen gezielt entwickelt und 
gefördert werden.

	 Im Rahmen dieser Zielsetzung kann der 
Oberstufenschüler – unter Berücksichti-
gung vorgegebener Belegungsverpflich-
tungen und der jeweiligen schulischen 
Situation – sein Unterrichtsprogramm 
nach Neigungen und Interessen zusam-
menstellen.

Gliederung der Oberstufe

	 Die Oberstufe umfasst die Jahrgangs- 
stufen 11, 12 und 13. 

	 Die Jahrgangsstufe 11 bildet die Einfüh­
rungsphase und dient der Abrundung der 
vorauszusetzenden Kenntnisse, der Infor-
mation über das Unterrichtsangebot und 
der Wahl des persönlichen Unterrichts- 
programms für die Jahrgangsstufen 12 
und 13.

	 Die Jahrgangsstufen 12 und 13 bilden  
die Kursphase. Sie gliedert sich in vier 
Ausbildungsabschnitte. An die Stelle der 
Klassen treten nun Kursgruppen, die von 
Fach zu Fach unterschiedlich zusammen-
gesetzt sein können. 

Höchstausbildungsdauer

	 Die Gesamthöchstausbildungsdauer am 
Gymnasium beträgt elf, die Höchstaus-
bildungsdauer in der Oberstufe vier Jahre. 
Es kann also vor der Abiturprüfung nur 
eine der drei Jahrgangsstufen 11 mit 13 
einmal wiederholt werden, vorausgesetzt, 
man hat noch nicht zweimal eine Klasse 
freiwillig oder verpflichtend wiederholt.

	 Die nachstehenden Ausführungen  
wollen die wichtigsten Informationen in 
überschaubarer Kürze bieten.

	 Es empfiehlt sich, das Abkürzungsver- 
zeichnis auf S. 39 im Auge zu behalten. 
Die dort aufgeführten Kursbezeichnungen 
werden allgemein verwendet.
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Übersicht 1

Angebot der Schule

Unterrichtsangebot

Wahlpflichtangebot 
(aus Übersicht 2, S. 10)

Zusatzangebot 
(aus Übersicht 3, S. 12)

Wahl des Schülers

Unterrichtsprogramm

Pflichtprogramm  
(aus Wahlpflichtangebot)

ggf. Ergänzungsprogramm
(aus Zusatzangebot  
und/oder Wahlpflichtangebot)

	 In der Kursphase werden – je nach den 
Möglichkeiten der einzelnen Schule – die 
gymnasialen Schulfächer und daneben 
einige neu hinzukommende Fächer zur 
Auswahl angeboten. Dabei werden die  
Fächer, ihrer inneren Zusammengehö-
rigkeit entsprechend, zu sog. Aufgaben­
feldern zusammengefasst (vgl. Über- 
sichten 2 und 3, S. 10 und 12).

	 Man unterscheidet Fächer
	im sprachlich-literarisch-künstlerischen 

Aufgabenfeld,
	im gesellschaftswissenschaftlichen  

Aufgabenfeld 
	 (dem in Bayern Religionslehre, ggf. Ethik 

zugeordnet sind),
	im mathematisch-naturwissenschaftlich-

technischen Aufgabenfeld.

Was stellt die Kursphase  
der Oberstufe zur Wahl?

	 Auf dem Wege zur Jahrgangsstufe 11 
sollte man seine Fähigkeiten, seine Stärken 
wie Schwächen, richtig einzuschätzen 
gelernt haben, man sollte Interessen ent- 
wickelt und sich auch über seinen künfti-
gen Berufsweg einige Gedanken gemacht 
haben. Dies sind jedenfalls wichtige Vo
raussetzungen für die Entscheidungen, die 
in der Jahrgangsstufe 11 zu treffen sind. 
Hier nämlich ist der Schüler aufgerufen, 
sein Unterrichtsprogramm für die Kurs-
phase zu wählen. 

Was wird vorausgesetzt?

	 Es ist zu beachten, dass keine Schule in 
der Lage ist, alle Fächer des Wahlpflicht- 
und Zusatzangebots (vgl. Übersichten 2 
und 3 , S. 10 und 12) anzubieten. Sie wird 
vielmehr eine Auswahl daraus treffen,  
diese zur Wahl stellen und sodann die 
durch ausreichendes Wahlinteresse gesi-
cherten Kurse einrichten. 

	 Zu bedenken ist auch: Je freizügiger  
gewählt wird, desto weiter zieht sich  
im Allgemeinen der Stundenplan aus- 
einander.

	 Die Wahlfreiheit erhöht sich gegenüber 
den vorausgehenden Schuljahren. Sie  
soll bewirken, dass sich die Selbstständig-
keit im Handeln und Lernen entwickelt  
und sich das Verantwortungsbewusst- 
sein schärft.

	 Das Fach Sport steht außerhalb der  
Aufgabenfelder.

	 Die einzelnen Fächer werden in der Regel 
in Kursen verschiedenen Niveaus ange- 
boten, nämlich als Leistungskursfächer 
und als Grundkursfächer.

	 In den Leistungskursfächern soll sich der 
Schüler mit fachbezogenen Denkweisen 
und Arbeitsformen intensiv auseinander-
setzen und deren Übertragbarkeit erken-
nen, so dass er veränderte Aufgaben in 
anderen Gebieten selbstständig in Angriff 
nehmen kann. Vor allem hier soll er auch 
die allgemeinen Arbeitstechniken, die für 
jedes Studium und auch im Beruf wichtig 
sind, kennen lernen und selbstständig 
üben. 

	 In den Grundkursfächern soll die Studier-
fähigkeit in der Breite abgesichert werden, 
so dass der Einblick in die Stoffbereiche 
und Methoden verschiedener Fächer und 
Fachbereiche einer Spezialisierung ent- 
gegenwirkt.

	 Der Schüler soll also nicht eine fachbe- 
zogene, sondern eine allgemeine Studier­
fähigkeit erwerben.

	 Die Kursbildung erfolgt in Abhängigkeit 
vom Kursangebot der Schule und von der 
Kurswahl der Schüler (vgl. Übersicht 1).

	 Der verbindlichen Wahl der Kursfächer 
gehen Vorwahlen voraus, bei denen die 
Schule die Interessenverteilung der  
Schüler ermittelt und feststellt, welche 
Kurse verwirklicht werden können. Die 
Festlegung der Leistungskursfächer ist 
während der gesamten Kursphase verbind
lich, die Festlegung der Grundkurse für  
das folgende Schuljahr. 
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Zusätzlicher Hinweis  
zum Wahlpflichtangebot  
(Übersicht 2 ):

	 In der Jahrgangsstufe 13 sind auch  
folgende Lehrplanalternativen zulässig:

	im Grundkursfach Geographie die Lehr- 
planalternative Geographie (Geologie);

	im Grundkursfach Wirtschaft und Recht  
die Lehrplanalternative Wirtschaft und 
Recht (Informatik); Voraussetzung ist dafür 
die Belegung des Grundkurses Informatik  
aus dem Zusatzangebot in der Jahrgangs-
stufe 12 oder der Nachweis einer gleich
wertigen Vorbildung.

	Im Grundkursfach Mathematik die Lehr-
planalternative Mathematik (Informatik); 
Voraussetzung ist dafür die Belegung  
des Grundkurses Informatik aus dem 
Zusatzangebot in der Jahrgangsstufe 12 
oder der Nachweis einer gleichwertigen 
Vorbildung.

Übersicht 2: Stundentafeln für die Jahrgangsstufen 12 und 13

Wochen-
stunden 
Grundkurs

Wochen-
stunden 
Leistungs-
kurs

Fachbereich Aufgabenfeld

4 5 Deutsch (D – d)

sprachlich-  
literarisch-  
künstlerisch 
(SLK)

3
3
3
3
3
3
3

5
5
5
5
5
5
5

Englisch (E – e)
Französisch (F – f)
Griechisch (Gr – gr)
Latein (L – l)
Italienisch (It – it)
Russisch (Ru – ru)
Spanisch (Sp – sp)

fortgeführte  
Fremd- 
sprachen 
(Fs–fs)

3 – Englisch, Französisch, Griechisch, 
Latein, Italienisch, Russisch, 
Spanisch, Chinesisch, Japanisch, 
Neugriechisch, Portugiesisch, 
Tschechisch, Türkisch

spät  
beginnende 
Fremd- 
sprachen1)

(fs sp)

2
2

5
5

Kunst (Ku – ku)
Musik (Mu – mu)

künstlerische  
Fächer 
(Kü-kü)

2
2
2
2
–

5
5
5
5
5

Geschichte (G – g)
Geographie (Geo – geo)
Sozialkunde (Sk nur am SWG; sk)
Wirtschaft und Recht (WR – wr)
Sozialkunde / Geschichte (Sk / G)

politische  
Bildung 
(Pb-pb)

gesellschafts­
wissen- 
schaftlich 
(GPR)

2
2

5
–

Religionslehre (Ev – ev; K – k)
Ethik (eth)

3 5 Mathematik (M – m) mathematisch-  
naturwissen­
schaftlich- 
technisch 
(MNT)

3
3
3

5
5
5

Biologie (B – b)
Chemie (C nur am MNG, SWG; c)
Physik (Ph – ph)

Naturwissen- 
schaften 
(Nw-nw)

2 5 Sport (Spo – spo)

1)	Gemäß Anlage 1 Fußnote 19 GSO (bzw. Anlage 7 Fußnote 3 GSO) kann die erste oder zweite Fremdsprache  
durch eine in Jgst. 11 (bzw. in einer u.a. von ehemaligen Realschülern besuchten Anschlussklasse) neu  
einsetzende spät beginnende Fremdsprache abgelöst werden. Diese Fremdsprache ist dann neben der  
fortgeführten Fremdsprache bis zum Ende der Jgst. 13 zu belegen. 

Wahlpflichtangebot 	Im Grundkursfach Physik die Lehrplan-
alternative Physik (Astronomie) und die 
Lehrplanalternative Physik (Informatik); 
Voraussetzung für den Besuch von Physik 
(Informatik) ist die Belegung des Grund-
kurses Informatik aus dem Zusatzan- 
gebot in der Jahrgangsstufe 12 oder der 
Nachweis einer gleichwertigen Vorbildung.
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	 Jeder Schüler wählt entsprechend  
seinen Befähigungen und Interessen  
zwei Leistungskursfächer. 

Die Wahl setzt die Erfüllung 
folgender Bedingungen voraus: 

	Der Schüler muss in den gewählten  
Fächern im Zwischenzeugnis der Jahr-
gangsstufe 11 mindestens ausreichende, 
bei der Wahl von Kunst, Musik, Sport 
mindestens befriedigende Leistungen 
nachweisen.

	 Wird ein Fach in der Jahrgangsstufe 11 
nicht unterrichtet oder stehen in der Folge 
des Überspringens der Jahrgangsstufe 
11 oder des Vorrückens auf Probe in die 
Jahrgangsstufe 12 nach einem Auslands-
aufenthalt keine Noten aus Jahrgangs
stufe 11 als Beurteilungsgrundlage zur 
Verfügung, so ist für den Nachweis der 
Mindestqualifikation das Jahreszeugnis 
der Jahrgangsstufe 10 maßgebend. Ist  
ein Fach in der Stundentafel der Jahrgangs
stufe 10 nicht vorgesehen, entscheidet im 
Einzelfall der Schulleiter. 

	Die Wahl des Faches Religionslehre als 
Leistungskursfach setzt voraus, dass der 
Schüler dieses Fach in den Jahrgangs- 
stufen 9 mit 11 besucht hat.

	Die Wahl des Faches Musik als Leistungs-
kursfach setzt voraus, dass der Schüler 
über angemessene Fertigkeiten im Spiel 
eines anerkannten Musikinstruments  
verfügt.

Worauf ist bei der Wahl  
der Leistungskursfächer zu achten?

Übersicht 3: Zusatzangebot in den Jahrgangsstufen 12 und 13

Grund- 
kursfächer

im sprachlich- 
literarisch- 
künstlerischen  
Aufgabenfeld

im gesellschafts- 
wissenschaftlichen  
Aufgabenfeld

im mathematisch- 
naturwissenschaft- 
lichen Aufgabenfeld

mit 
Lehrplan

	Spät beginnende
	 Fremdsprachen1): 

Englisch, Französisch, 
Griechisch, Latein, 
Italienisch, Russisch, 
Spanisch, Chinesisch, 
Japanisch, Neugrie
chisch, Portugiesisch, 
Tschechisch, Türkisch

 Chor2)

 Orchester2)

 Instrumentalmusik
 Dramatisches  

Gestalten

	Geologie
	Psychologie
	Angewandte Infor­

matik (Wirtschaft und 
Recht)

	Abbildungsgeometrie
	Boolesche Algebra
	Biologisch-chemi­

sches Praktikum
	Astronomie
	Elektronik
	Informatik
	Angewandte Infor-

matik (Mathematik)
	Angewandte Infor- 

matik (Physik)

ohne 
Lehrplan

	Weitere Fremdspra­
chen: z.B. Hebräisch

	Wirtschaftsenglisch
	Fremdsprachliche  

Konversation
	Literatur
	Rhetorik
	Linguistik
	Kunstgeschichte
	Photographie
	Kammermusik

z.B.
	Archäologie
	Rechtskunde
	Betriebswirtschaft- 

liches Praktikum
	Pädagogik
	Philosophie
	Finanzmathematik

z.B.
	Darstellende Geo- 

metrie
	Mineralogie
	Chemische Analyse
	Technisches Zeichnen
	Kybernetik
	Elektronische Daten­

verarbeitung
	Versicherungs- 

mathematik

Zusatzangebot

	 Grundkursfächer des Zusatzangebots sind 
mit 2 Wochenstunden und, sofern es sich 
um Fremdsprachen (außer fremdsprach-
lichen Spezialgebieten wie zum Beispiel 

1)	Eine spät beginnende Fremdsprache kann, sofern sie nicht als eine in der Jgst. 11 neu einsetzende spät  
beginnende Fremdsprache (vgl. S. 10, Anm. 1) besucht wurde, als Grundkursfach des Zusatzangebots  
nur dann gewählt werden, wenn

 	der Schüler in der betreffenden Sprache den Wahlunterricht in den Jahrgangsstufen 10 und 11 besucht oder  
die erforderlichen Kenntnisse des Wahlunterrichts der Jahrgangsstufe 11 nachgewiesen hat,

 	der Schüler in der betreffenden Sprache nicht bereits Unterricht als Pflicht- oder Wahlpflichtfach in den  
Jahrgangsstufen 10 und/oder 11 besucht hat.

2)	Die Teilnehmer an den Grundkursen Chor und Orchester sind zur Mitwirkung im Schulchor bzw. Schulorchester 
verpflichtet; diese Mitwirkung wird mit einer Wochenstunde auf die zweistündigen Grundkurse Chor oder  
Orchester angerechnet.

Englische Konversation, Wirtschaftseng-
lisch), Astronomie, Angewandte Informatik 
(Physik), Angewandte Informatik (Mathe-
matik) und das Biologisch-chemische 
Praktikum handelt, mit 3 Wochenstunden 
je Ausbildungsabschnitt ausgestattet. 	Die Wahl des Faches Kunst als Leistungs- 

kursfach setzt voraus, dass der Schüler  
dieses Fach als Pflichtfach in der Jahr- 
gangsstufe 10 besucht oder eine Fest- 
stellungsprüfung über den Unterrichtsstoff 
dieser Jahrgangsstufe bestanden hat.

	Die Wahl des Faches Sport als Leistungs-
kursfach setzt voraus, dass der Schüler in 
einem sportmedizinischen Zeugnis für un-
eingeschränkt sporttauglich erklärt wurde.

Bei der Wahl zu beachten sind:

	die sog. KMK-Bindung: Eines der beiden 
Leistungskursfächer muss

	entweder Deutsch (D)
	oder eine fortgeführte Fremdsprache  

(E, F, Gr, L, It, Ru, Sp)
	oder Mathematik (M)
	oder eine Naturwissenschaft (B, C, Ph) 

sein;

	die sog. Kernfach-Bindung: Eines der 
beiden Leistungskursfächer muss ein  
Kernfach der Ausbildungsrichtung sein, 
der der Schüler vor dem Eintritt in die 
Kursphase angehört hat. Kernfächer  
sind in allen Ausbildungsrichtungen: 
Deutsch, zwei Fremdsprachen, Mathe
matik, Physik, ferner:

	 am HG: 	 Griechisch
	 am MuG: 	 Musik
	 am NG: 	 eine weitere Fremdsprache
	 am WWG: 	 Wirtschaft und Recht
	 am MNG: 	 Chemie
	 am SWG: 	 Sozialkunde
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	 Soweit sie nicht ohnehin als Abitur- 
prüfungsfächer gewählt werden, sind  
die folgenden Fächer in allen vier Aus- 
bildungsabschnitten zu belegen:

	Deutsch,
	eine fortgeführte Fremdsprache,
	eine spät beginnende Fremdsprache, 

sofern die erste oder zweite Fremd- 
sprache in Jahrgangsstufe 11 oder in  
einer Anschlussklasse ersetzt wurde  
(vgl. S. 10, Anm. 1),

	Mathematik,
	Geschichte,
	Religionslehre, ggf. Ethik,
	Physik oder Chemie oder Biologie,
	Sport.

Worauf ist bei  
der Wahl der Grundkursfächer  
zu achten?

	 Jeder Schüler legt die Abiturprüfung  
in vier Fächern ab:

	in seinen beiden Leistungskursfächern,
	in zwei Grundkursfächern.

	 Die vier Abiturprüfungsfächer müssen 
in allen Ausbildungsabschnitten belegt 
werden.

	Zwei der vier Abiturprüfungsfächer  
müssen Kernfach der bisher besuchten  
Ausbildungsrichtung sein, darunter 
Deutsch oder eine fortgeführte Fremd-
sprache (doppelte Kernfachbindung).  
Spät beginnende Fremdsprachen zählen 
nur für diejenigen Schüler als Kernfach, 
die in der Jahrgangsstufe 11 oder in  
einer Anschlussklasse die erste oder  
zweite Fremdsprache ersetzt haben  
(vgl. S. 10, Anm. 1).

	 Falls sich in der vorgesehenen Leistungs-
kurskombination nur ein Kernfach be- 
findet, muss ein weiteres Kernfach der 
bisher besuchten Ausbildungsrichtung  
als drittes oder viertes Abiturprüfungs- 
fach hinzugewählt werden.

	Die vier Abiturprüfungsfächer müssen  
die drei Aufgabenfelder abdecken.

Worauf ist bei der Wahl  
der vier Abiturprüfungsfächer  
zu achten?

	Wird das Leistungskursfach Deutsch mit  
einem der Leistungskursfächer Kunst, 
Musik oder Sport kombiniert, so ist  
Mathematik als drittes oder viertes Abitur- 
prüfungsfach verpflichtend; wird das  
Leistungskursfach Deutsch mit einem 
Leistungskursfach des gesellschafts
wissenschaftlichen Aufgabenfeldes  
kombiniert, so ist entweder Mathematik 
oder eine fortgeführte Fremdsprache als 
weiteres Abiturprüfungsfach verpflichtend.

	Die Lehrplanalternativen Mathematik 
(Informatik), Physik (Informatik), Wirtschaft 
und Recht (Informatik) sowie Geographie 
(Geologie) und die spät beginnenden 
Fremdsprachen können nur als viertes 
Abiturprüfungsfach gewählt werden. 

	Die Lehrplanalternative Physik (Astrono-
mie) ist als drittes oder viertes Abitur- 
prüfungsfach wählbar.

	Kunst und Musik sind nicht als drittes 
Abiturprüfungsfach, Sport ist weder als 
drittes noch als viertes Abiturprüfungs-
fach zulässig.

	Grundkursfächer des Zusatzangebots 
können nicht als Abiturprüfungsfächer  
gewählt werden (Ausnahme: spät begin-
nende Fremdsprachen).

	 Für mindestens zwei Ausbildungs- 
abschnitte sind die folgenden Fächer  
zu belegen:

	Kunst oder Musik,
	eines der Fächer Geographie, Sozialkunde 

oder Wirtschaft und Recht,
	eine weitere Naturwissenschaft.

	 Die zwei belegten Ausbildungsabschnitte 
müssen dabei innerhalb eines Schuljahres 
liegen.

	 Leistungskursfächer können nicht  
zugleich auch als Grundkursfächer  
gewählt werden.

	 Weitere Bedingungen für die Wahl der 
Grundkursfächer sind im Abschnitt  
»Wie stellt man sein Unterrichtsprogramm 
zusammen?« (S. 16 ff.) aufgeführt.

	 Die Wahl der Leistungs- und Grundkurs-
fächer sowie der Abiturprüfungsfächer ist 
so zu treffen, dass die Zahl der einzubrin-
genden Grundkurshalbjahresleistungen 22 
nicht übersteigt (vgl. S. 33).
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7.	Überprüfung der Halbjahreswochen- 
stunden

	 Es sind insgesamt (einschließlich Sport) 
mindestens 108 Halbjahreswochenstunden 
zu belegen.

	 Hat der Schüler die Mindeststundenzahl 
von 108 nicht erreicht, so muss er aus  
dem Wahlpflichtangebot (vgl. Über- 
sicht 2, S. 10) und/oder aus dem Zusatzan-
gebot (vgl. Übersicht 3, S. 12) zusätzliche 
Grundkurse belegen. Zu beachten ist, dass 
Leistungskursfächer nicht auch als Grund-
kursfächer gewählt werden dürfen.

	 In unserem Beispiel (vgl. Übersicht 5, 
S. 22) kommt der Schüler auf 110 Halb-
jahreswochenstunden aus dem Wahl-
pflichtprogramm. Eine Zuwahl weiterer 
Fächer ist hier nicht notwendig.

	 Wenn eine spät beginnende Fremdspra-
che (vgl. S. 10, Anm. 1) besucht oder als 
viertes Abiturprüfungsfach gewählt wird, 
zählt sie zum Pflichtprogramm, kann je-
doch nicht an die Stelle einer fortgeführten 
Fremdsprache treten.

8.	Eine spät beginnende Fremdsprache  
kann, sofern sie nicht als eine in der Jahr-
gangsstufe 11 oder in einer Anschluss- 
klasse neu  einsetzende spät beginnende  
Fremdsprache besucht wurde (vgl. S. 10,  
Anm. 1), als Grundkursfach des Zusatz- 
angebots nur dann gewählt werden, wenn

	der Schüler in der betreffenden Sprache 
den Wahlunterricht in den Jahrgangsstu-
fen 10 und 11 besucht oder die erforder-
lichen Kenntnisse des Wahlunterrichts der 
Jahrgangsstufe 11 nachgewiesen hat,

	der Schüler in der betreffenden Sprache 
nicht bereits Unterricht als Pflicht- oder 
Wahlpflichtfach in den Jahrgangsstufen 10 
und/oder 11 besucht hat.

9.	Alle Kurse müssen für mindestens zwei 
Ausbildungsabschnitte – und zwar in 
einem Schuljahr – belegt werden.

10. Für Schüler, die aus der Realschule,  
aus der Wirtschaftsschule oder aus der 
Hauptschule oder über eine Aufnahme- 
prüfung in das Gymnasium übergetreten 
sind, ist die Belegung der zweiten Fremd-
sprache in den Ausbildungsabschnitten 
12/1 mit 13/2 verpflichtend, soweit diese 
fortgeführte zweite Fremdsprache nicht 
ohnehin als Leistungskursfach gewählt 
oder in der zweiten Fremdsprache nicht 
durchgängig vorrückungsrelevanter  
Pflichtunterricht in den Jahrgangsstufen 
7 mit 10 oder 9 mit 11 besucht wurde. 
Wird mit der zweiten Fremdsprache die 
Belegverpflichtung in einer fortgeführ-
ten Fremdsprache (vgl. S. 15) erfüllt, so 
beträgt die Einbringungsverpflichtung 
4 Halbjahresleistungen. Wird die zweite 
Fremdsprache zusätzlich zu einer über  
vier Ausbildungsabschnitte belegten 
fortgeführten Fremdsprache besucht, 
beträgt die Mindesteinbringungsverpflich
tung 2 Halbjahresleistungen. In jedem  
Fall müssen die Halbjahresleistungen aus 
13/1 und 13/2 in der zweiten Fremdsprache 
eingebracht werden.

	 In Übersicht 6 (S. 23) kann das persönliche 
Unterrichtsprogramm eingetragen werden.

	 In Übersicht 7 (S. 24) sind die Mindest-
belegungsverpflichtungen nochmals in 
schematisierter Form dargestellt. 

	 Es empfiehlt sich, bei der Zusammen- 
stellung des Unterrichtsprogramms  
folgendermaßen vorzugehen:

1.	Festlegung der Leistungskurskombination 
unter Beachtung der KMK-Bindung  
und der Kernfach-Bindung im Leistungs-
kurs (S. 13),

2.	Aufsuchen der Leistungskurskombination 
in der Übersicht 4 (S. 18 ff.).

3.	Die konkreten Wahlmöglichkeiten ergeben 
sich aus der Übersicht 4 (S. 18 ff.). Sie 
enthält in den Spalten 2 und 4 die zulässi-
gen Leistungskurskombinationen für die 
jeweiligen Ausbildungsrichtungen sowie 
in Spalte 3 einen Hinweis, aus welchen 
Aufgabenfeldern das dritte und vierte 
Abiturprüfungsfach zu wählen sind. In den 
Spalten 5 mit 13 finden sich die verpflich-
tend zugeordneten Grundkursfächer.

4.	Überprüfung, ob diese Leistungskurs- 
kombination für die jeweilige Ausbildungs-
richtung zugelassen ist (Übersicht 4,  
Spalte 4)

	 In unserem Beispiel (vgl. Übersicht 5,  
S. 22) entscheidet sich der Schüler für  
die Leistungskurskombination E + M 
(Übersicht 4, S. 20, lfd. Nr. 10.1). Die 
doppelte Kernfachbindung für die vier 
Abiturprüfungsfächer ist in diesem Fall 
bereits erfüllt.

5.	Wahl des 3. und 4. Abiturprüfungsfaches

	 Dabei sind die Bestimmungen im Ab-
schnitt »Worauf ist bei der Wahl der vier 
Abiturprüfungsfächer zu achten?«  
(S. 14) sowie die Hinweise in Spalte 3 der  
Übersicht 4 (S. 18 ff.) zu beachten.

6.	Festlegung der verpflichtend zuge- 
ordneten Grundkurse (vgl. Übersicht 4, 
Spalten 5 mit 13, S. 17 mit 21)

6.1 Allen Leistungskurskombinationen sind 
die in den Spalten 5, 6, 8, 10, 11, 13 der 
Übersicht 4 durch Sternchen gekennzeich-
neten Grundkursfächer ohne Alternative 
verpflichtend zugeordnet.

	 In unserem Beispiel ist durch die Leis-
tungskurskombination E + M (Übersicht 4, 
S. 20, lfd. Nr. 10.1) die Belegungsverpflich-
tung in den Spalten 6 und 11 bereits  
erfüllt. In diesen Spalten findet sich des-
halb kein Sternchen.

6.2 In folgenden Fällen bestehen  
Auswahlmöglichkeiten:

	Spalte 7: 	 Ein künstlerisches Fach (in  
	 unserem Beispiel Musik) muss  
	 für mindestens 2 Ausbildungs- 
	 abschnitte belegt werden.

	Spalte 9: 	 Neben Geschichte muss ein  
	 weiteres Fach aus dem Bereich  
	 der Politischen Bildung für  
	 mindestens zwei Ausbildungs- 
	 abschnitte belegt werden (in  
	 unserem Beispiel: Sozialkunde  
	 als 3. Abiturprüfungsfach für  
	 4 Ausbildungsabschnitte).

	Spalte 12:	 Physik oder Chemie oder Bio- 
	 logie muss für 4 Ausbildungs- 
	 abschnitte belegt werden. Zu  
	 diesem ausgewählten Grund- 
	 kurs (in unserem Beispiel:  
	 Physik) muss ein weiteres Fach  
	 aus dem Bereich der Natur- 
	 wissenschaften (in unserem  
	 Beispiel: Biologie) für mindes- 
	 tens 2 Ausbildungsabschnitte  
	 gewählt werden.

Wie stellt man sein  
Unterrichtsprogramm zusammen?
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Beim Lesen der Tabelle bedeutet

in Spalten 2-3:
blau

dass es sich um Kernfächer der jeweiligen  
Ausbildungsrichtung handelt, durch die die 
Kernfachbindung erfüllt wird;

in Spalte 3: dass der Schüler aus den genannten Aufgaben-
feldern, Fachbereichen oder Fächern jeweils 
ein weiteres Abiturprüfungsfach wählen muss, 
wobei ihm die Reihenfolge freigestellt ist;

d, fs
dass als drittes bzw. viertes Abiturprüfungsfach 
Deutsch oder eine fortgeführte Fremdsprache 
gewählt werden muss;

frei

dass jedes andere zugelassene und noch  
nicht gewählte Abiturprüfungsfach eingesetzt 
werden kann. Dabei muss beachtet werden, 
dass unter den vier Abiturprüfungsfächern 
insgesamt zwei Kernfächer der bisher besuchten 
Ausbildungsrichtung enthalten sein müssen;

in Spalte 4:
+

dass die Kurskombination für die betreffende 
Ausbildungsrichtung zugelassen ist;

in Spalten 5-13: *
dass aus der betreffenden Fächergruppe  
1 Fach ausgewählt werden muss;

**
dass 2 Fächer ausgewählt werden  
müssen.

Die Dauer der jeweiligen Belegungsverpflichtung kann aus dem Abschnitt  
»Worauf ist bei der Wahl der Grundkursfächer zu achten?« (S. 15) ersehen werden.

Die übrigen verwendeten Abkürzungen sind auf S. 39 erklärt.

Übersicht 4: Wahl des persönlichen Unterrichtsprogramms
Leis­
tungs- 
kurs- 
kombi- 
nation 
Nr.

LK-Fächer 
(1. und 2. 
Abitur- 
fach1))

3. und 4.  
Abiturfach  
unter  
Beachtung der  
doppelt. Kern­
fachbindung3)

Zulässig für Schüler des Verpflichtend zugeordnete Grundkurse5)

aus slk aus gpr aus mnt

S
p

o
rtHG NG MNG MuG WWG SWG d e,  

f1), 
gr, 
l

ku 
mu

g geo, 
sk 
wr

ev, 
k 
eth

m b, 
c, 
ph

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1 D	 + 	Ku gpr 	  	 m + + + + + + * * * * * ** *
1.2.1 D	 + 	Mu gpr 	  	 m + + + + + * * * * * ** *
1.2.2 D	 + 	Mu gpr 	  	 m + * * * * * ** *
2.1.1 D	 + 	G m 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
2.1.2 D	 + 	G mnt 	  	 fs + + + + + + * * * * * ** *
2.2.1 D	 + 	Geo m 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
2.2.2 D	 + 	Geo mnt 	  	 fs + + + + + + * * * * * ** *
2.3.1 D	 + 	Sk m 	  	 frei + * * * * * ** *
2.3.2 D	 + 	Sk mnt 	  	 fs + * * * * * ** *
2.4.1 D	 + 	WR m 	  	 frei + + + + + * * * * * ** *
2.4.2 D	 + 	WR mnt 	  	 fs + + + + + * * * * * ** *
2.4.3 D	 + 	WR m 	  	 frei + * * * * * ** *
2.4.4 D	 + 	WR mnt 	  	 fs + * * * * * ** *
2.5.1 D	 + 	Sk/G m 	  	 frei + + + + + + * * *2) * * ** *
2.5.2 D	 + 	Sk/G mnt 	  	 fs + + + + + + * * *2) * * ** *
3.1.1 D	 + 	Ev m 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
3.1.2 D	 + 	Ev mnt 	  	 fs + + + + + + * * * * * ** *
3.2.1 D	 + 	K m 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
3.2.2 D	 + 	K mnt 	  	 fs + + + + + + * * * * * ** *
4.1 D	 + 	Spo4) gpr 	  	 m + + + + + + * * * * * * **
5.1 E	 + 	D gpr 	  	 mnt + + + + + + * * * * * ** *
5.2 F	 + 	D gpr 	  	 mnt + + + + * * * * * ** *
5.3 Gr	+ 	D gpr 	  	 mnt + * * * * * ** *
5.4 L	 + 	D gpr 	  	 mnt + + + + + + * * * * * ** *
6.1 E	 + 	F gpr 	  	 mnt + + + + * * * * * * ** *
6.2 E	 + 	Gr gpr 	  	 mnt + * * * * * * ** *
6.3 E	 + 	L gpr 	  	 mnt + + + + + + * * * * * * ** *
6.4 F	 + 	L gpr 	  	 mnt + + + + * * * * * * ** *
6.5 Gr	+ 	L gpr 	  	 mnt + * * * * * * ** *
7.1 E	 + Ku gpr 	  	 mnt + + + + + + * * * * * ** *
7.2 F	 + Ku gpr 	  	 mnt + + + + * * * * * ** *
7.3 Gr	+ Ku gpr 	  	 mnt + * * * * * ** *
7.4 L	 + 	Ku gpr 	  	 mnt + + + + + + * * * * * ** *
7.5.1 E	 + 	Mu gpr 	  	 mnt + + + + + * * * * * ** *
7.5.2 E	 + 	Mu gpr 	  	 mnt + * * * * * ** *
7.6 F	 + 	Mu gpr 	  	 mnt + + + + * * * * * ** *
7.7 Gr	+ 	Mu gpr 	  	 mnt + * * * * * ** *
7.8.1 L	 + 	Mu gpr 	  	 mnt + + + + + * * * * * ** *
7.8.2 L	 + 	Mu gpr 	  	 mnt + * * * * * ** *
8.1 E	 + 	G mnt 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
8.2 F	 + 	G mnt 	  	 frei + + + + * * * * * ** *
8.3 Gr	+ 	G mnt 	  	 frei + * * * * * ** *
8.4 L	 + 	G mnt 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
8.5 E	 + 	Geo mnt 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
8.6 F	 + 	Geo mnt 	  	 frei + + + + * * * * * ** *
8.7 Gr	+ 	Geo mnt 	  	 frei + * * * * * ** *
8.8 L	 + 	Geo mnt 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
8.9 E	 + 	Sk mnt 	  	 frei + * * * * * ** *
8.10 F	 + 	Sk mnt 	  	 frei + * * * * * ** *
8.11 L	 + 	Sk mnt 	  	 frei + * * * * * ** *

Tabelle 1

	 Anmerkungen zur Übersicht 4
1) An Schulen, an denen Italienisch, Russisch oder Spanisch als dritte Fremdsprache unterrichtet wird, kann das betreffende  

Fach – anstelle von Französisch – als Leistungskurs oder als Grundkurs (fortgeführte Fremdsprache) gewählt werden.
2) Belegung eines der beiden Grundkursfächer geo oder wr über zwei Ausbildungsabschnitte hinweg.
3) Bei einer Kombination von »mnt/frei«, »gpr/frei« und »gpr/mnt« im 3. und 4. Abiturprüfungsfach ist die doppelte  

Kernfachbindung (vgl. S. 14) besonders zu beachten.
4) Schüler mit Beleg- und Einbringungsverpflichtung in der zweiten Fremdsprache (vgl. S. 17, Nr. 10) können  

diese Leistungskurskombination nur wählen, wenn mit der zweiten Fremdsprache die Einbringungsverpflichtung  
von 4 Halbjahresleistungen in der fortgeführten Fremdsprache (vgl. S. 33) erfüllt wird. Ansonsten würde die  
zulässige Zahl der einzubringenden Grundkurshalbjahresleistungen 22 übersteigen (vgl. S. 15).

5) Ohne Berücksichtigung eventueller Belegungsverpflichtungen in einer spät beginnenden Fremdsprache (vgl. S.10, Anm. 1).
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Leis­
tungs- 
kurs- 
kombi- 
nation 
Nr.

LK-Fächer 
(1. und 2. 
Abitur- 
fach1))

3. und 4.  
Abiturfach  
unter  
Beachtung der  
doppelt. Kern­
fachbindung3)

Zulässig für Schüler des Verpflichtend zugeordnete Grundkurse5)

aus slk aus gpr aus mnt

S
p

o
rtHG NG MNG MuG WWG SWG d e,  

f1), 
gr, 
l

ku 
mu

g geo, 
sk 
wr

ev, 
k 
eth

m b, 
c, 
ph

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16.1 M	+	 Ev d, fs 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
16.2 M	+	 K d, fs 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
17.1 M	+ 	B d, fs 	  	 gpr + + + + + + * * * * * * * *
17.2.1 M	+ 	C d, fs 	  	 gpr + * * * * * * * *
17.2.2 M	+ 	C d, fs 	  	 gpr + * * * * * * * *
17.3 M	+ 	Ph d, fs 	  	 gpr + + + + + + * * * * * * * *
18.1 M	+ 	Spo4) d, fs 	  	 gpr + + + + + + * * * * * * **
19.1 B	 + 	D gpr 	  	 frei + + + + + + * * * * * * * *
19.2.1 C	 + 	D gpr 	  	 frei + * * * * * * * *
19.2.2 C	 + 	D gpr 	  	 frei + * * * * * * * *
19.3 Ph	+ 	D gpr 	  	 frei + + + + + + * * * * * * * *
20.1 C	 + 	Ku gpr 	  	 d, fs + * * * * * * * *
20.2 Ph	+ 	Ku gpr 	  	 d, fs + + + + + + * * * * * * * *
20.3 B	 + 	Mu gpr 	  	 d, fs + * * * * * * * *
20.4 C	 + 	Mu gpr 	  	 d, fs + * * * * * * * *
20.5.1 Ph	+ 	Mu gpr 	  	 d, fs + + + + + * * * * * * * *
20.5.2 Ph	+ 	Mu gpr 	  	 d, fs + * * * * * * * *
21.1 C	 + 	G d, fs 	  	 frei + * * * * * * * *
21.2 Ph	+ 	G d, fs 	  	 frei + + + + + + * * * * * * * *
21.3 C	 + 	Geo d, fs 	  	 frei + * * * * * * * *
21.4 Ph	+ 	Geo d, fs 	  	 frei + + + + + + * * * * * * * *
21.5 B	 + 	Sk d, fs 	  	 frei + * * * * * * * *
21.6 C	 + 	Sk d, fs 	  	 frei + * * * * * * * *
21.7 Ph	+ 	Sk d, fs 	  	 frei + * * * * * * * *
21.8 B	 + 	WR d, fs 	  	 frei + * * * * * * * *
21.9 C	 + 	WR d, fs 	  	 frei + * * * * * * * *
21.10.1 Ph	+ 	WR d, fs 	  	 frei + + + + + * * * * * * * *
21.10.2 Ph	+ 	WR d, fs 	  	 frei + * * * * * * * *
21.11 C	 + 	Sk/G d, fs 	  	 frei + * * * *2) * * * *
21.12 Ph	+ 	Sk/G d, fs 	  	 frei + + + + + + * * * *2) * * * *
22.1 C	 + 	Ev d, fs 	  	 frei + * * * * * * * *
22.1 Ph	+ 	Ev d, fs 	  	 frei + + + + + + * * * * * * * *
22.3 C	 + 	K d, fs 	  	 frei + * * * * * * * *
22.4 Ph	+ 	K d, fs 	  	 frei + + + + + + * * * * * * * *
23.1 B	 + 	Ph d, fs 	  	 gpr + + + + + + * * * * * * * *
23.2.1 C	 + 	Ph d, fs 	  	 gpr + * * * * * * * *
23.2.2 C	 + 	Ph d, fs 	  	 gpr + * * * * * * * *
24.1 C	 + 	Spo4) d, fs 	  	 gpr + * * * * * * * *
24.2 Ph	+ 	Spo4) d, fs 	  	 gpr + + + + + + * * * * * * * *

Leis­
tungs- 
kurs- 
kombi- 
nation 
Nr.

LK-Fächer 
(1. und 2. 
Abitur- 
fach1))

3. und 4.  
Abiturfach  
unter  
Beachtung der  
doppelt. Kern­
fachbindung3)

Zulässig für Schüler des Verpflichtend zugeordnete Grundkurse5)

aus slk aus gpr aus mnt

S
p

o
rtHG NG MNG MuG WWG SWG d e,  

f1), 
gr, 
l

ku 
mu

g geo, 
sk 
wr

ev, 
k 
eth

m b, 
c, 
ph

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8.12.1 E	 + 	WR mnt 	  	 frei + + + + + * * * * * ** *
8.12.2 E	 + 	WR mnt 	  	 frei + * * * * * ** *
8.13.1 F	 + 	WR mnt 	  	 frei + + + * * * * * ** *
8.13.2 F	 + 	WR mnt 	  	 frei + * * * * * ** *
8.14 Gr	+ 	WR mnt 	  	 frei + * * * * * ** *
8.15.1 L	 + 	WR mnt 	  	 frei + + + + + * * * * * ** *
8.15.2 L	 + 	WR mnt 	  	 frei + * * * * * ** *
8.16 E	 + 	Sk/G mnt 	  	 frei + + + + + + * * *2) * * ** *
8.17 F	 + 	Sk/G mnt 	  	 frei + + + + * * *2) * * ** *
8.18 Gr	+ 	Sk/G mnt 	  	 frei + * * *2) * * ** *
8.19 L	 + 	Sk/G mnt 	  	 frei + + + + + + * * *2) * * ** *
9.1 E	 + 	Ev mnt 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
9.2 F	 + 	Ev mnt 	  	 frei + + + + * * * * * ** *
9.3 Gr	+ 	Ev mnt 	  	 frei + * * * * * ** *
9.4 L	 + 	Ev mnt 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
9.5 E	 + 	K mnt 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
9.6 F	 + 	K mnt 	  	 frei + + + + * * * * * ** *
9.7 Gr	+ 	K mnt 	  	 frei + * * * * * ** *
9.8 L	 + 	K mnt 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
10.1 E	 + 	M gpr 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
10.2 F	 + 	M gpr 	  	 frei + + + + * * * * * ** *
10.3 Gr	+ 	M gpr 	  	 frei + * * * * * ** *
10.4 L	 + 	M gpr 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
11.1 E	 + 	B gpr 	  	 frei + + + + + + * * * * * * * *
11.2 F	 + 	B gpr 	  	 frei + + + + * * * * * * * *
11.3 Gr	+ 	B gpr 	  	 frei + * * * * * * * *
11.4 L	 + 	B gpr 	  	 frei + + + + + + * * * * * * * *
11.5.1 E	 + 	C gpr 	  	 frei + * * * * * * * *
11.5.2 E	 + 	C gpr 	  	 frei + * * * * * * * *
11.6.1 F	 + 	C gpr 	  	 frei + * * * * * * * *
11.6.2 F	 + 	C gpr 	  	 frei + * * * * * * * *
11.7.1 L	 + 	C gpr 	  	 frei + * * * * * * * *
11.7.2 L	 + 	C gpr 	  	 frei + * * * * * * * *
11.8 E	 + 	Ph gpr 	  	 frei + + + + + + * * * * * * * *
11.9 F	 + 	Ph gpr 	  	 frei + + + + * * * * * * * *
11.10 Gr	+ 	Ph gpr 	  	 frei + * * * * * * * *
11.11 L	 + 	Ph gpr 	  	 frei + + + + + + * * * * * * * *
12.1 E	 + 	Spo4) gpr 	  	 mnt + + + + + + * * * * * * **
12.2 F	 + 	Spo4) gpr 	  	 mnt + + + + * * * * * * **
12.3 Gr	+ 	Spo4) gpr 	  	 mnt + * * * * * * **
12.4 L	 + 	Spo4) gpr 	  	 mnt + + + + + + * * * * * * **
13.1 M	+ 	D gpr 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
14.1 M	+ 	Ku gpr 	  	 d, fs + + + + + + * * * * * ** *
14.2.1 M	+ 	Mu gpr 	  	 d, fs + + + + + * * * * * ** *
14.2.2 M	+ 	Mu gpr 	  	 d, fs + * * * * * ** *
15.1 M	+ 	G d, fs 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
15.2 M	+ 	Geo d, fs 	  	 frei + + + + + + * * * * * ** *
15.3 M	+ 	Sk d, fs 	  	 frei + * * * * * ** *
15.4.1 M	+ 	WR d, fs 	  	 frei + + + + + * * * * * ** *
15.4.2 M	+ WR d, fs 	  	 frei + * * * * * ** *
15.5 M	+ Sk/G d, fs 	  	 frei + + + + + + * * * *2) * ** *

Übersicht 4: Wahl des persönlichen Unterrichtsprogramms Tabelle 3Tabelle 2

	 Anmerkungen zur Übersicht 4
1) An Schulen, an denen Italienisch, Russisch oder Spanisch als dritte Fremdsprache unterrichtet wird, kann das betreffende  

Fach – anstelle von Französisch – als Leistungskurs oder als Grundkurs (fortgeführte Fremdsprache) gewählt werden.
2) Belegung eines der beiden Grundkursfächer geo oder wr über zwei Ausbildungsabschnitte hinweg.
3) Bei einer Kombination von »mnt/frei«, »gpr/frei« und »gpr/mnt« im 3. und 4. Abiturprüfungsfach ist die doppelte  

Kernfachbindung (vgl. S. 14) besonders zu beachten.
4) Schüler mit Beleg- und Einbringungsverpflichtung in der zweiten Fremdsprache (vgl. S. 17, Nr. 10) können  

diese Leistungskurskombination nur wählen, wenn mit der zweiten Fremdsprache die Einbringungsverpflichtung  
von 4 Halbjahresleistungen in der fortgeführten Fremdsprache (vgl. S. 33) erfüllt wird. Ansonsten würde die  
zulässige Zahl der einzubringenden Grundkurshalbjahresleistungen 22 übersteigen (vgl. S. 15).

5) Ohne Berücksichtigung eventueller Belegungsverpflichtungen in einer spät beginnenden Fremdsprache (vgl. S.10, Anm. 1).
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.......................................... Gymnasium ............................................................ Schuljahr 2006/2007 Stand 01.10.2006

Fächerwahl im Kursprogramm Kollegiatenjahrgang: 2007/2009

Kl. 11 Name: ...............................................................................................

Geb.-Ort: .............................................................................................................. Wohnort: ...............................................................

Ausb.: Schullaufbahn: WU 9/10: Rel.:

Feld 	 Fach Angebot GKS 12/1 12/2 13/1 13/2 F.-Wahl

SLK Deutsch L	S		C	X 4 D	 :	

Englisch L	S		C	X	A	B 3 E	 :

Französisch L	S		C	X	A	B 3 F	 :

Griechisch L	S		C	X	A	B 3 GR	 :

Latein L	S		C	X	A	B 3 L	 :

Kunst L  		 C	X	A	B 2 KU	 :

Musik L  		 C	X	A	B 2 MU	 :

Chor 				   X	A	B 2 CHO	 :

Dramat. Gestalten 				   X	A	B 2 DRG	 :

Engl. Konversation 				   X	A	B 2 EKO	 :

Franz. Konversation 				   X	A	B 2 FKO	 :

Instrumentalmusik 				   X	A	B 2 INS	 :

Orchester 				   X	A	B 2 ORC	 :

Photographie 				   X	A	B 2 PHO	 :

.......................................................... .................... 2 ..........	:

Summe

GPR Geschichte L	S		C	X 2 G	 :

Geographie L	S		C	X	A	B 2 GEO	 :

Sozialkunde 	 S		C	X	A	B 2 SK	 :

Wirtschaft und Recht L	S		C	X	A	B 2 WR	 :

Ethik 	 S		C	X 2 ETH	 :

Ev. Religionslehre L	S		C	X 2 EV	 :

Kath. Religionslehre L	S		C	X 2 K	 :

Archäologie 				   X	A	B 2 AAE	 :

.......................................................... .................... 2 ..........	:

Summe

MNT Mathematik L	S		C	X 3 M	 :

Biologie L	S		C	X	A	B 3 B	 :

Chemie L	S		C	X	A	B 3 C	 :

Physik L	S		C	X	A	B 3 PH	 :

Astronomie 					    A	B 3 ANO	 :

Informatik           	 A	B 2 – – – – INF	 :

.......................................................... .................... 2 – – – – ..........	:

Summe

		  Sport L				  X 2 SPK	 :

Gesamtsumme

..........................................................................................................
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
oder des volljährigen Schülers

Gesamtstd. (min. 108)
GK-Std. (min. 68)

(L = LK               S = 3. Abiturfach               C = Colloquium               X = 12.+13. Jgst.               A = 12. Jgst.               B = 13. Jgst.)

.......................................... Gymnasium ............................................................ Schuljahr 2006/2007 Stand 01.10.2006

Fächerwahl im Kursprogramm Kollegiatenjahrgang: 2007/2009

Kl. 11 Name: ...............................................................................................

Geb.-Ort: .............................................................................................................. Wohnort: ...............................................................

Ausb.: NG ELF Schullaufbahn: 2. Fsp: 0 WU 9/10: 2 Rel.: 0

Feld 	 Fach Angebot GKS 12/1 12/2 13/1 13/2 F.-Wahl

SLK Deutsch L	S		C	X 4 4 4 4 4 D	 :	 X

Englisch L	S		C	X	A	B 3 5 5 5 5 E	 :	 L

Französisch L	S		C	X	A	B 3 – – – – F	 :	 –

Griechisch L	S		C	X	A	B 3 – – – – GR	 :	 –

Latein L	S		C	X	A	B 3 – – – – L	 :	 –

Kunst L  		 C	X	A	B 2 – – – – KU	 :	 –

Musik L  		 C	X	A	B 2 2 2 – – MU	 :	 A

Chor 				   X	A	B 2 – – – – CHO	 :	 –

Dramat. Gestalten 				   X	A	B 2 – – – – DRG	 :	 –

Engl. Konversation 				   X	A	B 2 – – – – EKO	 :	 –

Franz. Konversation 				   X	A	B 2 – – – – FKO	 :	 –

Instrumentalmusik 				   X	A	B 2 – – – – INS	 :	 –

Orchester 				   X	A	B 2 – – – – ORC	 :	 –

Photographie 				   X	A	B 2 – – – – PHO	 :	 –

.......................................................... .................... 2 – – – – ..........	:	 –

Summe 11 11 9 9 40

GPR Geschichte L	S		C	X 2 2 2 2 2 G	 :	 X

Geographie L	S		C	X	A	B 2 – – – – GEO	 :

Sozialkunde 	 S		C	X	A	B 2 2 2 2 2 SK	 :	 S

Wirtschaft und Recht L	S		C	X	A	B 2 – – – – WR	 :	 –

Ethik 	 S		C	X 2 – – – – ETH	 :	 –

Ev. Religionslehre L	S		C	X 2 2 2 2 2 EV	 :	 X

Kath. Religionslehre L	S		C	X 2 – – – – K	 :	 –

Archäologie 				   X	A	B 2 – – – – AAE	 :	 –

.......................................................... .................... 2 – – – – ..........	:

Summe 6 6 6 6 24

MNT Mathematik L	S		C	X 3 5 5 5 5 M	 :	 L

Biologie L	S		C	X	A	B 3 3 3 – – B	 :	 A

Chemie L	S		C	X	A	B 3 – – – – C	 :	 –

Physik L	S		C	X	A	B 3 3 3 3 3 PH	 :	 C

Astronomie 					    A	B 3 – – – – ANO	 :	 –

Informatik           	 A	B 2 – – – – INF	 :	 –

.......................................................... .................... 2 – – – – ..........	:	 –

Summe 11 11 8 8 38

		  Sport L				  X 2 2 2 2 2 SPK	 :	 X

Gesamtsumme 30 30 25 25

..........................................................................................................
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
oder des volljährigen Schülers

Gesamtstd. (min. 108) 110
GK-Std. (min. 68) 70

(L = LK               S = 3. Abiturfach               C = Colloquium               X = 12.+13. Jgst.               A = 12. Jgst.               B = 13. Jgst.)

Übersicht 5: Beispiel für ein persönliches Unterrichtsprogramm (LK-Kombination Nr. 10.1)1) Übersicht 6: Eintragung des persönlichen Unterrichtsprogramms1)

1) Unberücksichtigt: eventuelle Belegungsverpflichtungen in einer spät beginnenden Fremdsprache (vgl. S. 10, Anm. 1)1) Unberücksichtigt: eventuelle Belegungsverpflichtungen in einer spät beginnenden Fremdsprache (vgl. S. 10, Anm. 1)
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1) 	Ohne Berücksichtigung eventueller Belegungsverpflichtungen in einer spät beginnenden  
Fremdsprache (vgl. S. 10, Anm. 1).

2) 	Ein Schüler, der für die Dauer mindestens eines Ausbildungsabschnittes vom Unterricht im Grundkursfach 
Sport befreit ist, ist verpflichtet, ein anderes Grundkursfach seiner Wahl zu belegen (sog. Ersatzbelegung).

	 Seine Wahlentscheidung trägt der Schüler 
bis spätestens 30. April in das von der 
Schule vorgesehene Formblatt (vgl.  
Übersichten 5 und 6 ) ein. Dieser Vorgang 
heißt Belegen. Wenn sich die gewählten 
Fächer an der Schule nicht einrichten  
lassen, tritt der Oberstufenbetreuer erneut 
an die Betroffenen heran und berät sie.

	 Das ausgefüllte und unterschriebene 
Formular bindet bezüglich der beiden 
Leistungskursfächer für 4 Ausbildungs- 
abschnitte, bezüglich der Grundkurs- 
fächer für 2 Ausbildungsabschnitte. 

	 Dennoch sollte man sich auch bei den 
Grundkursfächern die Gesamtplanung 
überlegen. Zumindest hinsichtlich des 
dritten und vierten Abiturprüfungsfaches 
ist dies dringend anzuraten, da die Schule 
die hierfür erforderlichen Fortsetzungs- 
kurse in den Ausbildungsabschnitten  
13/1 und 13/2 nur innerhalb ihres Gesamt- 
budgets einrichten kann. 

Wie gibt man  
der Schule seine Kurswahl  
bekannt?

4 Ausbildungs- 
abschnitte

Dauer:	 2 Ausbildungs- 
	 abschnitte

�

Fächer:

D
Fs

(fo
rtg

ef.)
K

u
 o

. M
u

G
G

eo
/S

k/W
R

R
el

(g
g

f. E
th

)
M

B
 / C

 / P
h

S
p

o
2)

Aufgaben-	
felder:

S
LK

G
P

R
M

N
T

Übersicht 7: Darstellung der Mindestbelegungsverpflichtungen1)

	 Das dritte Abiturprüfungsfach ist spätes-
tens zum 15. Januar der Jahrgangsstufe 
13, das vierte Abiturprüfungsfach spätes-
tens vier Wochen vor Beginn der schrift­
lichen Abiturprüfung durch schriftliche 
Erklärung zu wählen.
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	Die bekannte 6-Noten-Skala wird so differenziert, dass die Notentendenzen durch  
Zuordnung von Punkten berücksichtigt werden können:

	Die schriftlichen und die mündlichen Leistungen werden der obigen Tabelle entsprechend  
mit Punkten bewertet. Aus ihnen errechnen sich die Halbjahresleistungen sowie die  
einzubringenden Punktwerte aus Facharbeit und Abiturprüfung wie folgt (angegeben  
sind jeweils Maximalpunktwerte):

Wie werden die Leistungen  
bewertet?

Note 1 2 3 4 5 6

+ – + – + – + – + –

Punkte 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Schriftliche Leistungen 
(1 Schulaufgabe oder 2 Kurzarbeiten*)
+ mündliche Leistungen

Halbjahresleistungen**

15 • 2 +15
3

= 15

* dann 15 + 15 +15
3

Schriftliche Leistungen 
(2 Schulaufgaben)
+ mündliche Leistungen

Halbjahresleistungen***

15 + 15 +15
3

• 2 = 30

Schriftliche Leistungen:

	Schulaufgaben	
	 im Grundkursfach 1 je Ausbildungsab-

schnitt (sofern nicht durch 2 Kurzarbeiten 
ersetzt), im Leistungskursfach je 2 in  
den Ausbildungsabschnitten 12/1, 12/2  
und 13/1.

	Facharbeit	
	 in einem der beiden Leistungskursfächer 

(Bearbeitungszeit: Ausbildungsab- 
schnitte 12/2 und 13/1; Abgabetermin ist 
der letzte Freitag im Januar; Umfang  
etwa 10, maximal 20 DIN-A4-Seiten; hand-
schriftliche Fertigung ist zulässig; der  
Kursleiter begleitet den Fortgang der Fach- 
arbeit durch Beobachtung und Beratung 
und achtet auf die selbstständige Anferti-
gung; in den modernen Fremdsprachen  
ist die Facharbeit in der jeweiligen Fremd-
sprache zu verfassen). Über die Facharbeit 
findet eine 20-minütige Prüfung statt  
(in den modernen Fremdsprachen in der 
jeweiligen Fremdsprache).

Welche Leistungsnachweise  
werden verlangt?

Mündliche Leistungen:

	Rechenschaftsablagen
	 werden in der Form gehalten, dass der 

Kursleiter Fragen zum Inhalt der vorher- 
gegangenen Unterrichtsstunde stellt.  
Die Fragen dürfen sich auch auf Grund-
kenntnisse erstrecken. 

	 Die Schule kann als Rechenschaftsablage 
auch eine mündliche Ersatzprüfung an- 
setzen, wenn in einem Grundkurs- oder 
Leistungskursfach die mündlichen Leistun-
gen des Schülers wegen seiner Versäum-
nisse nicht hinreichend beurteilt werden 
können.

	Referate
	 werden vor allem in den Leistungskurs- 

fächern als Kurzreferate verlangt.

	Unterrichtsbeiträge
	 sind durch Mitarbeit am Unterrichtsfort-

schritt, durch Erledigung diesbezüglicher 
Aufträge des Kursleiters, aber auch durch 
nicht ausdrücklich verlangte fördernde 
Beteiligung am Unterricht zu erbringen.

	Stegreifaufgaben
	 in Grund- und/oder Leistungskursen ab- 

zuhalten können die Kursleiter mit Be
schluss der Lehrerkonferenz ermächtigt 
werden. Die Prüfungen werden nicht 
angekündigt und in der Form gehalten, 
dass der Lehrer gelegentlich eine Aufgabe 
oder einige Fragen zum Inhalt der vorher
gegangenen Unterrichtsstunde schriftlich 
bearbeiten lässt; Stegreifaufgaben dürfen 
sich dabei auch auf Grundkenntnisse 
erstrecken. Die Bearbeitungszeit soll nicht 
mehr als 20 Minuten betragen.

1. im Grundkurs

2. im Leistungskurs

** Der Quotient wird gerundet.
Eine Aufrundung zur Endpunktzahl 1 ist nicht zulässig.

*** Das Ergebnis wird gerundet. Die so errechnete  
Halbjahresleistung geht in die Gesamtqualifikation  
ein.

	 In das Abiturzeugnis wird die Halbjahresleistung  
analog dem Verfahren im Grundkurs als einfacher  
Punktwert (max. 15 Punkte) eingetragen.

Eine Aufrundung zur Endpunktzahl 1 ist jeweils 
nicht zulässig.
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	 Die Teilnahme an der Abiturprüfung  
setzt eine Zulassung voraus. Die Zulassung 
zur Abiturprüfung hängt von der Erfüllung 
gewisser Auflagen ab.

	 Der Schüler des Ausbildungsabschnitts 
13/2 ist zugelassen, wenn folgende  
Bedingungen erfüllt sind:

	Durch die gewählten Abiturprüfungsfächer 
sind die drei Aufgabenfelder abgedeckt; 
die doppelte Kernfachbindung ist erfüllt 
(vgl. auch S. 14).

	Die vier Abiturprüfungsfächer sind in 
jedem der vier Ausbildungsabschnitte mit 
mindestens einem Punkt der einfachen 
Wertung bewertet worden.

	Es sind insgesamt mindestens 108 Halb-
jahreswochenstunden als belegt nach- 
gewiesen (vgl. dazu »Was darf auf keinen  
Fall passieren?« S. 35 f.).

	Die Facharbeit ist termingerecht abge-
liefert und mit mindestens einem Punkt 
bewertet worden. Die mündliche Prüfung 
zur Facharbeit ist ebenfalls mit mindestens 
einem Punkt bewertet worden.

	Die verpflichtend vorgeschriebenen Grund-
kursfächer sind in dem Sinne als belegt 
nachgewiesen, dass kein zu belegender 
Halbjahreskurs mit 0 Punkten abgeschlos-
sen ist (vgl. dazu »Worauf ist bei der Wahl 
der Grundkursfächer zu achten?« S. 15).

	Die vorgeschriebenen Mindestpunktzahlen 
sind erreicht (vgl. dazu »Was darf auf  
keinen Fall passieren?« S. 35/Abschnitt 
»bei den Leistungsnachweisen«).

	Keine der einzubringenden Halbjahres- 
leistungen (Grundkurs- und Leistungs- 
kursbereich) – einschließlich der Halb- 
jahresleistungen 13/2 in den vier Abitur-
prüfungsfächern – ist in der einfachen  
Wertung mit 0 Punkten bewertet worden.

	Keine Halbjahresleistung in den Leistungs-
kursen ist für die Ausbildungsabschnitte 
12/1, 12/2 und 13/1 bei doppelter Wertung 
mit einem Punkt bewertet worden.

	 Mit Beginn des Ausbildungsabschnitts  
13/2 gilt jeder Schüler als zur Abitur- 
prüfung angemeldet. Ein Verzicht auf die 
Zulassung muss spätestens zum Ende 
des Ausbildungsabschnitts 13/1 schriftlich 
erklärt werden.

	 Erklärt der Schüler seinen Rücktritt erst 
im Ausbildungsabschnitt 13/2, so gilt 
die Abiturprüfung als abgelegt und nicht 
bestanden.

Wer wird zur Abiturprüfung  
zugelassen?

Halbjahresleistung 
im Ausbildungs- 
abschnitt 13/2

Abitur- 
prüfung

Gesamt- 
punktzahl

1. Abiturprüfungsfach (LK) 15 60 75

2. Abiturprüfungsfach (LK) 15 60 75

3. Abiturprüfungsfach (GK) 15 60 75

4. Abiturprüfungsfach (GK) 15 60 75

3. in der Facharbeit

*** Das Ergebnis wird gerundet. Die so errechnete 
Halbjahresleistung geht in die Gesamtqualifikation 
ein.

	 In das Abiturzeugnis wird die Halbjahresleistung  
analog dem Verfahren im Grundkurs als einfacher  
Punktwert (max. 15 Punkte) eingetragen.

Eine Aufrundung zur Endpunktzahl 1 ist jeweils 
nicht zulässig.

Schriftliche Leistungen 
+ mündliche Leistungen

Halbjahresleistungen***

15 • 3 +15
4

• 2 = 30

4. in der Abiturprüfung

	 Die 60 Punkte ergeben sich aus der vierfachen Gewichtung des Ergebnisses  
der Abiturprüfung.

	 Bei schriftlicher und mündlicher Abiturprüfung zählen schriftlicher und  
mündlicher Prüfungsteil im Gewichtungsverhältnis 2:1.
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	Jeder Schüler legt die Abiturprüfung in 
vier Fächern ab (Auswahl: vgl. S. 14).

	Die Prüfung erfolgt im 1., 2. und 3. Abi­
turprüfungsfach schriftlich, auf Wunsch 
des Schülers oder auf Anordnung des 
Prüfungsausschusses zusätzlich mündlich 
(Dauer: 20 Minuten), im 4. Abiturprüfungs-
fach – nach der schriftlichen Abiturprü-
fung – nur mündlich als sog. Colloquium 
(Dauer: 30 Minuten). In den modernen 
Fremdsprachen finden die mündliche  
Prüfung und die Colloquiumsprüfung in 
der jeweiligen Fremdsprache statt.

	Inhaltliche Grundlage der Abiturprüfung 
im einzelnen Fach sind die Lerninhalte der 
vier Ausbildungsabschnitte der Jahrgangs-
stufen 12 und 13 unter Einbeziehung von 
Grundkenntnissen aus den früheren Jahr-
gangsstufen.

Wie sieht die Abiturprüfung aus?

	 Die insgesamt erbrachten Leistungen 
werden im Zeugnis der allgemeinen 
Hochschulreife als sog. Gesamtqualifikati-
on ausgewiesen. Sie beläuft sich auf max. 
840 Punkte, die sich aus drei Bereichen 
ergeben:

Welche Leistungen gehen  
in das Abiturzeugnis ein?

	 Die 60 Punkte ergeben sich aus der vier-
fachen Gewichtung des Ergebnisses der 
Abiturprüfung. 

	 Bei schriftlicher und mündlicher Abitur- 
prüfung zählen schriftlicher und mündli-
cher Prüfungsteil im Gewichtungsver- 
hältnis 2:1.

	 Im Zeugnis der allgemeinen Hoch­
schulreife werden die Noten der in der 
Jahrgangsstufe 11 abgelegten Fächer 
ausgewiesen. 

	 Unabhängig davon, welche Halbjahres
leistungen in die Gesamtqualifikation  
eingebracht werden, wird im Zeugnis 
der allgemeinen Hochschulreife in allen 
belegten Fächern auch eine gerundete 
Verbalnote der sechsstufigen Notenskala 
ausgewiesen (z. B. »gut« oder »befriedi
gend«), in die alle Halbjahresleistungen  
in den jeweiligen Fächern eingehen. 

22 Halbjahresleistungen aus den vier Ausbildungsabschnitten

22 • 15

Punktsumme 330

Ausbildungsabschnitte Facharbeit im  
1. oder 2. Fach12/1 12/2 13/1

1. Fach 30 30 30
30

2. Fach 30 30 30

Punktsumme 210

	 Die Halbjahresleistungen aus dem Aus- 
bildungsabschnitt 13/2 der beiden  
Leistungskurs-Abiturprüfungsfächer zählen 
jeweils in einfacher Wertung zur Abitur-
prüfung.

1. aus den Grundkursfächern  
(jeweils Maximalpunktwerte):

	 Die Halbjahresleistungen aus dem Aus- 
bildungsabschnitt 13/2 der beiden Grund-
kurs-Abiturprüfungsfächer zählen zur 
Abiturprüfung.

Zum Zustandekommen einer Halbjahresleistung vgl. S. 27.

2. aus den Leistungskursfächern  
(jeweils Maximalpunktwerte):

Zum Zustandekommen einer Halbjahresleistung vgl. S. 27.

Halbjahresleistung 
im Ausbildungs- 
abschnitt 13/2

Abitur- 
prüfung

Gesamt- 
punktzahl

1. Abiturprüfungsfach (LK) 15 60 75

2. Abiturprüfungsfach (LK) 15 60 75

3. Abiturprüfungsfach (GK) 15 60 75

4. Abiturprüfungsfach (GK) 15 60 75

Punktsumme 300

3. aus der Abiturprüfung  
(jeweils Maximalpunktwerte):
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	 aus den Leistungskursen:

1.	In jedem der beiden Leistungskursfächer 
müssen die drei in den Ausbildungs- 
abschnitten 12/1,12/2 und 13/1 erzielten 
Halbjahresleistungen in doppelter Wertung 
und (in einem der beiden Leistungskurs-
fächer) das Ergebnis der Facharbeit in 
doppelter Wertung eingebracht werden.

2.	Die Halbjahresleistung des Ausbildungs-
abschnitts 13/2 wird jeweils in einfacher 
Wertung in die »Gesamtpunktzahl im  
Prüfungsfach« (vgl. S. 31, Nr. 3) über- 
nommen.

Welche Halbjahresleistungen  
müssen/dürfen in die  
Gesamtqualifikation eingebracht  
werden?

	 aus den Grundkursen:

1.	Im dritten und vierten Abiturprüfungsfach 
sind die Halbjahresleistungen der Aus- 
bildungsabschnitte 12/1, 12/2, 13/1 und  
13/2 in die Gesamtqualifikation einzu- 
bringen.

	 Dabei werden die Halbjahresleistungen

1.1 der Ausbildungsabschnitte 12/1, 12/2 und 
13/1 in die Punktsumme aus 22 Halbjahres
leistungen (vgl. S. 30, Nr. 1),

1.2 des Ausbildungsabschnittes 13/2 in  
die »Gesamtpunktzahl im Prüfungsfach« 
(vgl. S. 31, Nr. 3) übernommen.

2.	In Nicht-Abiturprüfungsfächern aus  
dem Pflichtprogramm (vgl. Übersicht 4,  
S. 18 ff.) ist mindestens die in der nach-
stehenden Tabelle genannte Anzahl von 
Halbjahresleistungen in die Gesamtquali- 
fikation einzubringen. Die insgesamt 22 
einzubringenden Grundkurs-Halbjahres-
leistungen sind spätestens am Tag vor 
Beginn der schriftlichen Abiturprüfung 
gegenüber der Schule zu benennen.

3.	Um die geforderte Anzahl von 22 Halb-
jahresleistungen aus dem Bereich der 
Grundkurse zu erreichen, sind weitere 
Halbjahresleistungen einzubringen aus

3.1 Grundkursfächern des Pflichtprogramms 
(vgl. Übersichten 1 und 2, S. 9 f.), deren 
Ergebnisse noch nicht oder erst zum Teil 
eingebracht wurden,

Fachbezeichnung Zahl der einbringungspflichtigen

Grundkursfächer1) Halbjahresleistungen
je Grundkursfach

d 1 4

e, f, gr, l, it, ru, sp  
(als fortgeführte Fremdsprache2))

1 4

ku, mu 1 2

g3) 1 2

geo, sk, wr3) 1 2

ev, k, eth3) 1 2

m 1 4

b, c, ph 2 2 bzw. 34)

spo 0 0

3.2 und/oder Grundkursfächern des Ergän-
zungsprogramms (vgl. Übersichten 1 bis 3, 
S. 9 f. und 12).  
Nicht eingebracht werden können hierbei 
Halbjahresleistungen

	aus Elementarkursen in spät beginnenden 
Fremdsprachen,

	aus Grundkursen in Ethik oder Religions-
lehre, die zusätzlich zu dem verpflichtend 
zu besuchenden Unterricht in Religions-
lehre (ggf. Ethik) belegt wurden.

1)	Die Zahl in der Spalte »Grundkursfächer« vermindert sich bei der Wahl von Abiturprüfungsfächern des  
Leistungs- und/oder Grundkursbereichs in der entsprechenden Zeile um je 1. Das Leistungskursdoppelfach 
Sozialkunde/Geschichte zählt hier wie ein Abiturprüfungsfach.

2)	Für Schüler, die aus der Realschule, aus der Wirtschaftsschule oder aus der Hauptschule oder über eine  
Aufnahmeprüfung an das Gymnasium übergetreten sind, ist die Einbringung der in den Ausbildungs- 
abschnitten 13/1 und 13/2 in der zweiten Fremdsprache erzielten Halbjahresleistungen verpflichtend, soweit  
sie nicht durch Erfüllung der auf S. 17, Nr. 10 genannten Bedingungen von der entsprechenden Belegungs- 
verpflichtung befreit sind.

3)	Für die Fächer Geschichte, Geographie, Sozialkunde, Wirtschaft und Recht, Evangelische und Katholische  
Religionslehre sowie Ethik gilt: Werden aus der Fächergruppe Geographie, Sozialkunde, Wirtschaft und  
Recht zwei Abiturprüfungsfächer gewählt, kann der Schüler wählen, ob er g oder ev, k, eth in seine Gesamt- 
qualifikation einbringt.

4)	Zwei Halbjahresleistungen, wenn Belegungsverpflichtung für zwei Ausbildungsabschnitte; drei Halbjahres
leistungen. wenn Belegungsverpflichtung für vier Ausbildungsabschnitte. Die Einbringungsverpflichtung  
im dritten und vierten Abiturprüfungsfach gem. Nr. 1.2 bleibt unberührt.
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bei der Belegung:

	 108 Halbjahreswochenstunden müssen insgesamt nachgewiesen sein,  
darunter die auf S. 15 genannten Mindestbelegungen.

bei den Leistungsnachweisen:

Gewisse Punktwerte dürfen nicht unterschritten werden; im Einzelnen gilt:

4.	Die Einbringung von Halbjahresleistun-
gen in die Gesamtqualifikation unterliegt 
folgenden Beschränkungen:

	Aus Grundkursen in Sport und aus  
dem Zusatzangebot (vgl. Übersichten 1 
und 3, S. 9 und 12) zusammen dürfen nicht 
mehr als 5 Halbjahresleistungen, davon 
höchstens 3 im Grundkursfach Sport, ein- 
gebracht werden. (Wenn eine spät begin-
nende Fremdsprache als viertes Abitur-
prüfungsfach gewählt wird, zählt sie zum 
Pflichtprogramm.)

	Aus Grundkursen, die auf Leistungskurse 
bezogen sind, dürfen nicht mehr als 2 
Halbjahresleistungen eingebracht werden 
(Beispiel: Französisch und Französische 
Konversation).

	Von den 22 Grundkurs-Halbjahresleistun-
gen dürfen nicht mehr als 5 dem gleichen 
Fach angehören (Beispiel: Musik und 
Instrumentalmusik).

	Nicht eingebracht werden dürfen Halb- 
jahresleistungen mit der Endpunktzahl 0. 

Das Zeugnis der  
allgemeinen  
Hochschulreife erhält,

	 wer alle verpflichtend vorgeschrie­
benen Prüfungen abgelegt hat und 
mindestens 280 Punkte nachweisen 
kann, davon

	mindestens 110 Punkte aus den 
Grundkursen (hierbei müssen in  
16 von 22 Halbjahresleistungen je 
mindestens 5 Punkte erreicht sein);

	mindestens 70 Punkte aus den  
Leistungskursen einschließlich der 
Punkte für die Facharbeit – (hierbei 
müssen in 4 der 6 Halbjahresleis­
tungen je mindestens 10 Punkte bei 
doppelter Wertung erreicht sein);

	mindestens 100 Punkte aus der  
Abiturprüfung (hierbei müssen in 2 
der 4 Abiturprüfungsfächer, darunter 
einem Leistungskursfach, je min­
destens 25 Punkte aus dem vierfach 
gewichteten Prüfungsergebnis und 
der Punktzahl für die Halbjahres­
leistung im Ausbildungsabschnitt 
13/2 erreicht sein; keine im Rahmen 
der Abiturprüfung einzubringenden 
Punktzahlen – weder Prüfungser­
gebnis noch eine der Halbjahres­
leistungen im Ausbildungsabschnitt 
13/2 – der 4 Abiturprüfungsfächer 
darf 0 Punkte betragen).

	 Gesonderte Bescheinigungen über 
die Leistung in einem der drei Teil-
bereiche werden nicht ausgestellt.

Was darf auf keinen Fall passieren?

0 Punkte sind nicht einbringungsfähig; mit dieser Punktzahl abgeschlos-
sene Halbjahreskurse gelten als nicht belegt, d.h., auch die Wochenstun-
denzahl zählt nicht. Bei einer Halbjahresleistung von 0 Punkten gilt das 
betreffende Fach für das ganze Schuljahr als nicht belegt!
Mit 0 Punkten bewertete Grundkurs-Halbjahresleistungen verhindern 
deshalb auch die Einbringung der anderen im selben Fach im selben 
Schuljahr erzielten Halbjahresleistungen. Eine Halbjahresleistung von 
0 Punkten in einfacher Wertung in einem Fach des Pflichtprogramms 
(Grundkursfach oder Leistungskursfach) verhindert die Zulassung zur 
Abiturprüfung.
Die Facharbeit darf nicht mit 0 Punkten bewertet worden sein.
Auch die mündliche Prüfung zur Facharbeit darf nicht mit 0 Punkten 
bewertet worden sein.
Keine der im Rahmen der Abiturprüfung einzubringenden acht Punkt-
zahlen – weder Prüfungsleistung noch eine der Halbjahresleistungen 
des Ausbildungsabschnittes 13/2 – der vier Abiturprüfungsfächer darf 0 
Punkte betragen. Dies bedeutet, dass bei 0 Punkten in der schriftlichen 
Abiturprüfung in der mündlichen Abiturprüfung mindestens 3 Punkte 
erreicht werden müssen. Im Colloquium müssen bei vierfacher Wertung 
mindestens 4 Punkte erreicht werden.

1 Punkt als Leistungskurs-Halbjahresleistung bei doppelter Wertung ist 
nicht einbringungsfähig und verhindert die Zulassung zur Abiturprüfung.
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5 Punkte in Grundkurs-Halbjahresleistungen dürfen höchstens 6-mal einge
bracht werden.

10 Punkte in Leistungskurs-Halbjahresleistungen bei doppelter Wertung 
dürfen höchstens 2-mal vorliegen.

25 Punkte dürfen in der Addition der vierfachen Wertung des jeweiligen 
Abiturergebnisses und der Punktzahl des jeweiligen Ausbildungsab-
schnitts 13/2 höchstens in 1 Leistungskursfach und 1 Grundkursfach 
oder in 2 Grundkursfächern vorliegen.

70 Punkte im Zeugnisbereich »Leistungskurse« verhindern jeweils die Zuerken-
nung der allgemeinen Hoch-
schulreife.

100 Punkte im Zeugnisbereich »Abiturprüfung«

110 Punkte im Zeugnisbereich »Grundkurse«
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bei der Facharbeit:

Die termingerechte Ablieferung der Facharbeit darf nicht versäumt werden. 

bei der Abiturprüfung:

	 Es darf kein verpflichtend vorgeschriebener Teil der Abiturprüfung versäumt werden.
	 Keine Gesamtprüfungsleistung im jeweiligen Abiturprüfungsfach, die sich aus  

dem Ergebnis der schriftlichen und gegebenenfalls der mündlichen Prüfung ergibt,  
darf 0 Punkte betragen.

	 Der Rücktritt von einer mündlichen Prüfung ist spätestens an dem der mündlichen  
Prüfung vorangehenden Schultag dem Prüfungsausschuss schriftlich mitzuteilen,  
andernfalls erhält der Schüler 0 Punkte.

	 Wer vom Prüfungsausschuss zur Teilnahme an einer mündlichen Prüfung aufgefordert 
wird, muss zu ihr auch erscheinen, andernfalls erhält er kein Abiturzeugnis.

	 Die nicht in die Gesamtqualifikation ein- 
gebrachten Grundkurs-Halbjahresleistun-
gen werden dennoch im Abiturzeugnis 

sichtbar und gehen in die gerundete 
Verbalnote im jeweiligen Fach ein.  
Daran sollte man denken!

	 Wer die Abiturprüfung nicht besteht,  
erhält ein Zeugnis über den Ausbildungs-
abschnitt 13/2, in das eine entsprechende 
Bemerkung eingetragen wird. Die nicht 
bestandene Abiturprüfung kann einmal 
wiederholt werden.

	 Wer die Abiturprüfung als Stammschüler 
wiederholen will, muss die Ausbildungs-
abschnitte 13/1 und 13/2 wiederholen.  
Die im ersten Durchlauf erzielten Ergebnis-
se verfallen ausnahmslos. Lediglich  
das Ergebnis der Facharbeit kann über-
nommen werden. 

	 Wer die Höchstausbildungsdauer von  
vier Jahren in der Oberstufe des Gymnasi-
ums bereits in Anspruch genommen  
hat, kann die Abiturprüfung grundsätzlich 
nur als sog. anderer Bewerber wieder- 
holen.

	 Die Punktzahl der Gesamtqualifikation wird 
in eine Durchschnittsnote auf eine Stelle 
hinter dem Komma umgesetzt. Hierbei 
wird folgende Umrechnungstabelle ange-
wandt:

Punktzahl der Gesamtqualifikation Durchschnittsnote

840-768 1,0

767-751 1,1

750-734 1,2

733-717 1,3

716-701 1,4

700-684 1,5

683-667 1,6

666-650 1,7

649-633 1,8

632-617 1,9

616-600 2,0

599-583 2,1

582-566 2,2

565-549 2,3

548-533 2,4

532-516 2,5

515-499 2,6

498-482 2,7

481-465 2,8

464-449 2,9

448-432 3,0

431-415 3,1

414-398 3,2

397-381 3,3

380-365 3,4

364-348 3,5

347-331 3,6

330-314 3,7

313-297 3,8

296-281 3,9

280 4,0

Wie wird die  
Durchschnittsnote festgestellt?
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	 Seit dem Schuljahr 1983/84 sind die Land-
kreise und kreisfreien Städte nach dem 
Gesetz über die Kostenfreiheit des Schul-
wegs nicht mehr verpflichtet, Schüler der 
Oberstufe auf dem Schulweg zu befördern. 
Die Kosten der notwendigen Beförderung 
werden jedoch auf Antrag gegen Nachweis 
vom Landkreis oder der kreisfreien Stadt 
des gewöhnlichen Aufenthalts des Schü-
lers erstattet, soweit sie die Familienbe- 
lastungsgrenze von 340,- Euro je Schuljahr 
übersteigen. 

	 Die Familienbelastungsgrenze entfällt,  
d.h., die Fahrtkosten werden in voller  
Höhe erstattet, wenn

1.	Unter bestimmten Voraussetzungen 
vergeben staatliche und private Stiftungen, 
Gewerkschaften und Kirchen, aber auch 
Länder und Gemeinden Stipendien. 

	 Nähere Auskünfte dazu geben die Studien-
beratungsstellen der Universitäten, die  
Beratungslehrer der Schulen. Entspre-
chende Hinweise und Adressen enthält 
die Informationsbroschüre „Studien- und 
Berufswahl“ der Bund-Länder-Kommission 
über Bildungsplanung und Forschungsför-
derung und der Bundesanstalt für Arbeit.

2.	Das am 1. Mai 2005 in Kraft getretene 
Bayerische Eliteförderungsgesetz (BayEFG) 
führt ein flexibles, modernes Fördersystem 
ein, das sich an den individuellen Bedürf-
nissen der Hochbegabten orientiert.

	 Schulabsolventen müssen eine Schulab-
schlussnote von mindestens 1,30 vor- 
weisen und bestimmte Teilhürden in 
den Leistungskursen, Grundkursen und 
der Abiturprüfung erfüllen. Sie werden 

vom Schulleiter vorgeschlagen und nach 
Bestehen des Auswahlverfahrens bei den 
Ministerialbeauftragten in die Förderung 
aufgenommen.

	 Die Studierendenförderung erfolgt künftig 
nicht mehr ausschließlich durch Geld-
leistungen. Ihr Kern ist die Teilnahme an 
einem Exzellenzprogramm, das eine fach- 
liche und persönlichkeitsbildende Förde-
rung gewährleistet. Das schließt Mentorate 
und Tutorien, die Vernetzung mit anderen 
Exzellenzbereichen, frühzeitige Einbindung 
in die Forschung, die Förderung der Inter-
nationalität sowie interdisziplinäre und 
berufsbezogene Veranstaltungen ein.

	 Finanzielle Unterstützung erfolgt durch 
die Förderung eines Auslandssemesters 
und als Geldzuwendung für eigenständige 
bildungsbezogene Aktivitäten. Ein monat-
liches Stipendium wie beim Bayerischen 
Begabtenförderungsgesetz (BayBFG)  
wird nicht mehr ausgezahlt.

Wer erhält finanzielle  
Leistungen für den Schulweg?

Wer erhält ein Stipendium?

	 Soweit es sich um die Bezeichnung eines Faches handelt, bedeutet Großschreibung  
ein Leistungskursfach, Kleinschreibung ein Grundkursfach.

Abkürzungen

AA	 Ausbildungsabschnitt

Amtsblatt	 Amtsblatt der Bayerischen  
	 Staatsministerien für Unter- 
	 richt und Kultus und für  
	 Wissenschaft, Forschung  
	 und Kunst

B-b	 Biologie

BayEUG	 Bayerisches Gesetz über  
	 das Erziehungs- und Unter- 
	 richtswesen

C-c	 Chemie

D-d	 Deutsch

drg	 Dramatisches Gestalten

E-e	 Englisch

eth	 Ethik 

Ev-ev	 Evangelische Religionslehre

F-f	 Französisch

Fs-fs	 fortgeführte Fremdsprache

Fs sp	 spät beginnende Fremdsprache

G-g	 Geschichte

Geo-geo	 Geographie

GK	 Grundkurs, Grundkursfach

GPR-gpr	 Gesellschaftswissenschaft- 
	 liches Aufgabenfeld (Politische  
	 Bildung, Religionslehre)

Gr-gr	 Griechisch

GSO	 Schulordnung für die  
	 Gymnasien in Bayern

GVBl.	 Bayerisches Gesetz- und  
	 Verordnungsblatt

HG	 Humanistisches Gymnasium

HJL	 Halbjahresleistung

It-it	 Italienisch

K-k	 Katholische Religionslehre

KMK	 Ständige Konferenz der Kultus- 
	 minister der Länder in der  
	 Bundesrepublik Deutschland

Ku-ku	 Kunst

Kü-kü	 künstlerische Fächer  
	 (Kunst, Musik)

L-l	 Latein

LK	 Leistungskurs, Leistungs- 
	 kursfach

M-m	 Mathematik

MNG	 Mathematisch-naturwissen- 
	 schaftliches Gymnasium

MNT-mnt	 Mathematisch-naturwissen- 
	 schaftlich-technisches  
	 Aufgabenfeld (Mathematik,  
	 Naturwissenschaften)

Mu-mu	 Musik

MuG	 Musisches Gymnasium

NG	 Neusprachliches Gymnasium

Nw-nw	 Naturwissenschaft (Biologie,  
	 Chemie, Physik)

PB-pb	 Politische Bildung (Geschichte,  
	 Geographie, Sozialkunde, Wirt- 
	 schaft und Recht sowie das  
	 Leistungskursdoppelfach Sk/G)

Ph-ph	 Physik

Rel-rel	 Religionslehre

Ru-ru	 Russisch

sfs	 spät beginnende Fremdsprache

Sk-sk	 Sozialkunde

Sk/G	 Sozialkunde/Geschichte

SLK-slk	 Sprachlich-literarisch- 
	 künstlerisches Aufgabenfeld 
	 (Deutsch, Fremdsprachen,  
	 künstlerische Fächer)

Sp-sp	 Spanisch

Spo-spo	 Sport

SWG	 Sozialwissenschaftliches  
	 Gymnasium

WR-wr	 Wirtschaft und Recht

WWG	 Wirtschaftswissenschaftliches  
	 Gymnasium

	der Unterhaltsleistende oder Schüler  
Sozialhilfe bezieht oder

	der Schüler einer Familie mit drei oder 
mehr Kindern angehört, für die der 
Unterhaltsleistende Kindergeld erhält.

	 Wer zu Beginn oder während der Kurs-
phase die Schule wechselt, kann diese 
Kostenerstattung bei Erfüllung der  
sonstigen Voraussetzungen aber nur  
beanspruchen, wenn ein von ihm ge
wählter Leistungskurs in einem Kernfach 
der bisherigen Ausbildungsrichtung an  
der nächstgelegenen Schule nicht ein- 
gerichtet wird.




